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TEIL A - PLANZEICHNUNG 
Es gilt die Baunulzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekannt
machung vom 23. Januar 1990 (BGBI.I Seite 132), zuletzt geändert durch 
Anwendung der Planzeichenverordnung (PianzV) vom 18. Dezember 1990 
das lnvestitionserteichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.04.993, in 
(BGBI. I Seite 3 vom 22. Januar1991). 

TEIL B- TEXT 
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ZEICHENERKLÄRUNG 
Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 
des Planinhaltes (Pianzeichenverordnung 1990 ~ PlanzV 90) 

Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, § 1 b!s 11 der Baunutzungsverordnung -BauNVO-) 

Allgemeinde Wohngebiete (§ 4 BauNVO) 

Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO} 

@ Geschoßflachenzahl, GFZ 

0,3 Grundflächenzahl, GRZ 

Zahl der Vollgeschosse 

FH,"; 27,50m Firsthöhe, als Höchstmaß über NN 

Firsthöhe, als Höchstmaß über NN 

Bauweise, Baulinie, Baugrenzen 
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und§ 23 BauNVO) 

o Offene Bauweise 

g Geschlossene Bauweise 

.&, nur Einzelhäuser zulässig 

Baugrenze 

Baulinie 

Verkehrsflächen 
IS 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGBl 

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer Flächen, 
an die Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB, § 9 Abs. 6 BauGB) 

Planungen, Nutzungsregelungen Maßnahmen und Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB und§ 9 Abs. 1a BauGB) 

Erhaltungsgebot für Bäume 

Regelung für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz 
(§ 9 Abs.6 und§ 172 Abs. 1 BauGB) 

I cE) I Umgrenzung des Erhaltungsbereiches 

Sonstige Planzeichen 
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Umgrenzung von Rächen fOr Nebenanlagen, Stellplätzen 
Garagen una Gemeinschaftsanlagen 
(§ 911bs.1 Nr. 4 und 22 BauGB) 

Gemeinschaftstiefgarage 

Geh- und Fahrrecht zugunsten der Anlieger und zugunsten 
der Energie und Wasser LObeck GmbH 
(§ 9 Abs.1 Nr.21, § 9 Abs.6 BauGB) 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Energie und 
Wasser LObeck GmbH 
(§ 9 Abs.1 Nr.21, § 9 Abs.6 BauGB) 

Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorger 
(§ 9 A5s.1 Nr.21, § 9 Abs.6 BauGB) 
Grenze des räumliche Geltungsbereiches des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes 
(§ 9 Abs.7 BauGB) 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten 
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb e1nes BaU
g_ebletes 
(~ 1 Abs.4, § 16 Abs.5 BauNVO) 

Planzeichen ohne Normcharakter 
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Flurstocksgrenzen mit FlurstOckszahlen 

Höhenangaben über NN 

vorhandene Gebäude 

vorhandener Zaun 

vorhandene Böschung 

künftig entfallende Darstellung, 
z.B. Gebäude /zu rodende Baume 

Sichtdreieck 

Hauptfirstrichtung 

Bemaßung in Meter 

lfd. Nr. für Gebietsbezeichnung 

Kennzeichnung vorhandener Bäume 

Erläuterung der Nutzungsschablone 
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VERFAHRENSVERMERKE 
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bauausschusses 

der Hansestadt LObeck vom 16 . 0'1. 2001 . Die ortsübliche Bekanntma
chung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in der LObecker 
Stadtzeitung am 02.05.2001 erfolgt. 

2. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach ~ 3 (1) BauGB ist vom 
10.05.2001 bis einschließlich 25.05.20rr1 durchgeführt worden. 

Labeck, den o 1.02.02 

Hansestadt LObeck 
Der Bargermeister 

Fac:hben!fch stadtpianurlß 
Bereictl SladtenlwlclduriQ 

Im Auftrag Im Auftrag 

3. Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind m~ 
Schreiben vom 31.07. 01 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert 
worden. 

L. s. GEZ. ZAHI'-J GEZ.BRUCKI~ER 

4. Der Bauausschuß hat am 16.07. 2001 den Entwurf des vorhabenbe
zogenen B~bauungsplanes mit BegrOndung beschlossen und zur Aus. 
legung best1mmt. 

5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen BebaUUI)fJSplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text {Toll B) sowie die Be
gründung haben in der Zeit vom 02.oa.o1 bis zum 0' •. 09.01 während 
aer Diesistunden nach § 3 12) BauGB öffentlich ausgelegen. Die 
öffentliche Ausi'!Jlung ist mit dem Hinweis. dass Anregungen während 
der Auslagungsfnst von allen Interessierten schriftlich oder zur Nieder
schnft geltend gemacht werden können, am 2". 01.01 in der LObecker 
Stadtzeitung ortsObiich bekanntgemacht worden. 

6. Der katasteramtliche Bestand am 
metrischen Festlegungen der neuen 
als richtig bescheinigt. 

JO.JAN 2002 sowie die geo
städtebaulichen Planung werden 

7. Die BOrgerschaft hat die vorgebrachten Anregungen sowie die Steilung-
nahmen der Träger öffentlicher Belange am 29.11.01 geprüft. 
Das Ergebnis wurde mitgeteilt. 

8. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde nach der 
öffentlichen AusiOj!ung (Nr. 5) geändert. Es wurde eine eingeschränkte 
Bateili9ung nach§ 3 {3) S. 3tV.m. § 13 Nr. 2 BauGB durchgeführt. 

9. Die Bürgerschaft hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan be
stehend aus der Planzeichnun~ (Teil A) und dem Text (Teil B) ' als 
Satzung beschlossen. Die Begrundung zum vorhabenbezogenen Be
bauungsplan wurde durch (einfachen) Beschluß gebilligt. 

10. Ausfertigung 
Die Satzung ü ber den V omabenbezogenen Bebauungs~lan , bestehend 
aus · der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wird hiermit 
ausgefertigt und ist bekanntzumachen. 

-
11. Der Beschluß des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes durch die 

Bürgerschaft sowie die Stelle, bei der. der Plan auf Dauer während der 
Diesistunden von allen lnteres~erten ein9esehen werden kann und 
über den Inhalt Auskunft zu erha~enist, smd am 19.o2.oz ortsüblich 
bekanntgemacht worden. ln der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorscnriften und von Mängel 
der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen § 215 
(2) BauGB) sowie auf die Möglichkeil Entschädigungsansprüche 
geltend zu machen und auf das · Ertöschen dieser Ansprüche \§ 44 
BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des§ 4 (3 GO 
wurde ebenfalls hin9ewiesen. · · 
Die Satzung ist mithin am 20. ovoo2 in Kraft getreten. 

L. S. 

LS. 

L.S. 

L. s. 

Stand des Verfahrens: Satzungsbeschluß nach§ 10 (1) BauGB .. . . . 

Ot. lng. Zahn Bruckner 

Lebeck den, 30.01.02 
Katasteramt 

GEZ, SCHEll 

Lübeck, den 01.02,02 

Hansestadt LObeck 
Der BOrgermeister 

Fachbe111~ S1adtplanung 
Bereich Sladlan!wlckfung 

GEZ.BRUCKNER 
E!ruckner 

LObeck, den 11.02.02 

GEZ. SAXE 
Der Bilrgermeislllr 

Ulbe~k.dell21,02.02 

Hansestadt Lübeck 
Der Baigfrineistar 

Fachbereich Stadtplanung 
Bereich Stad!entwlcklung 

GEZ. BRUCKNER 
Bruckfler 

Aufgrund des§ 10 AbsatZ 1 des Baugesetzbuches lBauGBJ I. V. mit.§ 12 BauG:B und naCh§ 9 (4) BauGB SOWle nach§ 92 der Landesbauoronung Wld nach 
Beschlußfassung der BOrgerschall def Hansestadt LObeck vom 29. 1 1. 2 0 0 1 die Satzung Ober den vorhatJEmbezoger.en Bebauungs~an 02.40,1)2 
!Or die Kindertagesstätte (Kita)- Robert-Koch-Starße, bestehend aus der Planzelchnug (Tei l A) und dein Text (TeH B), erlassen. 

SATZUNG DER HANSESTADT LÜBECK 
VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN 02.40.02 
FÜR DIE KINDERTAGESSTÄTTE (KITA) 
ROBEAT-KOCH-STRASSE 

Hansestadt LÜBECK ii 
Der Bürgermeister 

Fachbereich Stadtplanung 
Bereich Stadtentwicklung 


